
Jägerprüfung 2008/2009 
 

Anmeldung und Zulassung zur Prüfung 
 

§ 3 Verordnung über die Jäger- und Falknerprüfung (JPO) 

vom 30. August 2005 (Nds. GVBl. S. 281), 
 
 

Abs. 1 Die Jagdbehörde gibt frühzeitig bekannt, wann die nächste Jägerprüfung stattfindet und 

wann die Zulassung zur Jägerprüfung bei ihr zu beantragen ist. Zu verwenden ist nach 

dem RdErl. d. ML vom 22.02.1995 (Nds. MBl. S. 568), zuletzt durch RdErl. D. ML v. 

30.08.2001 (Nds. MBl. 36/2001) der beiliegende Vordruck. 

 

Abs. 2 Zur Prüfung ist zuzulassen, wer 

 1. spätestens sechs Monate vor der Prüfung das 15. Lebensjahr vollendet hat, 

 2. die für den Erwerb des Jagdscheines erforderliche Zuverlässigkeit besitzt, 

 3. eine ausreichende Haftpflichtversicherung für den Waffengebrauch abgeschlossen hat, 

 

Abs. 3 Der Prüfling ist von der Jagdbehörde spätestens eine Woche vor der Prüfung zu laden. 

 

Die für die Prüfung der Zuverlässigkeit erforderlichen Unterlagen (insbes. das Führungszeugnis) 

werden gemäß der Ausführungsbestimmungen zum Niedersächsischen Jagdgesetz (AB-NJagdG) 

durch die Jagdbehörde eingeholt. 

 

Minderjährige Bewerber haben eine Einverständniserklärung des gesetzlichen Vertreters  vorzu-

legen. 

 

Die Prüfungsgebühr in Höhe von 180,00 Euro ist rechtzeitig (für die Teilnehmer an der Schieß-

prüfung im Herbst spätestens bis zum Anmeldungsschluss am 12.10.2008/für die Teilnehmer an 

der Schießprüfung im Frühjahr bis spätestens zum Anmeldeschluss am 15.03.2009) an die Kreis-

kasse des Landkreises Cuxhaven, unter Angabe des Verwendungszweckes: 

11020106000/Jägerprüfung 2008/2009, auf das Konto 155 000 551, BLZ 292 501 50, bei der 

Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln zu überweisen. 

 

Die Antragsteller werden rechtzeitig zur Jägerprüfu ng eingeladen, wenn sie dafür sorgen, 

dass die erforderlichen Kriterien für ihre Zulassun g zur Prüfung erfüllt sind. 

 
(Hinweis für den Antrag auf Ausstellung eines Jagdscheines: Es ist nachzuweisen, dass eine Jagd-
haftpflichtversicherung über einen Betrag von mind. 500.000 Euro für Personen- und 50.000 Euro 
für Sachschäden abgeschlossen wurde.) 


